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Augen auf beim Steuerrecht 

Steuerrecht im Allgemeinen ist für die meis-
ten Menschen in Deutschland eine komplizier-
te Angelegenheit. Zahlreiche Steuerarten sowie 
die entsprechenden Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse und die Rechtsprechung erschweren den 
Überblick. Gleichzeitig geht der deutsche Fiskus 
davon aus, dass jeder diese Rechtsquellen ken-
nen muss. Wer nicht Bescheid weiß oder sich 
keine professionelle Hilfe z. B. in Form eines 
Steuerberaters holt, ist nicht schützenswürdig. 
Das steuerliche Forstrecht setzt dem Ganzen 
jedoch die Krone auf: Kein Gebiet im Steuer-
recht dürfte derart speziell sein. Hier gibt es 
eine umfangreiche Rechtsprechung und sogar 
eigene Gesetze wie z. B. das Forstschäden-Aus-
gleichsgesetz. Im Folgenden sollen die Grund-
züge dargestellt werden, mit denen besonders 
Kleinprivatwaldbesitzer konfrontiert sind.

Gleich am Anfang ist wichtig festzuhalten, 
dass Sachsenforst keine steuerliche Bera-
tung anbietet und anbieten darf. Auch das Fi-
nanzamt darf und will nicht beraten. Infrage 
kommen also nur das Selbststudium oder die 
Einschaltung eines (entsprechend versierten) 
Steuerberaters.

Ab wann habe ich als Waldbesitzer überhaupt 
etwas mit Steuern zu tun? In den meisten 
Bundesländern gelten entsprechende Min-
destgrößen, ab der das Vorhandensein eines 
Forstbetriebes angenommen wird. Diese eta-
bliert sich gerade bei 5 Hektar Waldfläche. Ab 
dieser Größe nimmt das Finanzamt grundsätz-
lich einen steuerpflichtigen forstwirtschaftli-
chen Erwerbsbetrieb an, auch wenn zunächst 
kein Gewinn zu erwarten ist. Die Erstellung 
eines Jahresabschlusses zur Gewinnermittlung 
sowie der entsprechenden Steuererklärungen 
ist dann zwingend erforderlich. Bei besonders 
wertvollen oder sehr wüchsigen Baumbestän-
den kann die Fläche jedoch auch geringer sein. 
Wichtig: Einer Aufforderung durch das Fi-
nanzamt bedarf es hierbei nicht. In letzter Zeit 
unterstellt das Finanzamt im Nachhinein dem 
Waldbesitzer vielfach Steuerhinterziehung, 
falls die Angabe in der Steuererklärung fehlt. 
Selbst wenn der Waldbesitzer aus eigenen Mo-
tiven oder hoheitlichen Naturschutzmaßnah-
men nicht in das Wachstum der Pflanzen ein-
greift, ist allein in der Duldung des natürlichen 
Holzzuwachses ein Forstbetrieb anzunehmen.
Eine der wichtigsten Besonderheiten bei der 
Forstbesteuerung (und eine der wichtigsten 
Regelungen für Kleinwaldbesitzer) ist die Be-
triebsausgabenpauschale gemäß § 51 Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung 
(EStDV). Diese kann nur von kleineren Forst-

betrieben mit weniger als 50 Hektar Wald-
fläche in Anspruch genommen werden, die 
ihren Gewinn mittels einer Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung ermitteln, also keine Bilanz 
aufstellen. Die pauschalen Betriebsausgaben 
betragen 55 % der Einnahmen aus der Ver-
wertung des eingeschlagenen Holzes. Soweit 
Holz auf dem Stock verkauft wird, betragen 
die pauschalen Betriebsausgaben 20 % der 
Einnahmen aus der Verwertung des stehen-
den Holzes. Konkret heißt das also, dass der 
Kleinwaldbesitzer bei einem Einschlagerlös 
von 5.000 Euro pauschal 1.000 Euro als Kos-
ten dagegensetzen kann, auch wenn er die-
se überhaupt nicht hatte. Versteuern muss er 
dann nur 4.000 Euro. Er kann natürlich auch 
stets die echten Kosten ansetzen, wenn diese 
höher sind als die Pauschale.
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Der Antrag auf Anwendung des Pauschsatzes 
kann jeweils nur für ein einziges Wirtschafts-
jahr gestellt werden (keine Bindung für meh-
rere Jahre). Bemessungsgrundlage für den 
Prozentsatz sind nicht die gesamten Einnah-
men aus dem Forstbetrieb, sondern nur die 
Einnahmen aus der Holznutzung. Dazu gehö-
ren neben den normalen Holzverkäufen auch 
Entschädigungszahlungen oder Zuwendungen 
(z. B. für die Aufbereitung und Lagerung von 
Kalamitätsholz). Nicht erfasst werden Ein-
nahmen aus Anlageverkäufen (Maschinen, 
Waldfläche usw.), aus Dienstleistungen oder 
aus der Veräußerung von Beeren, Moos, Pil-
zen und Wildbret. Wiederaufforstungskosten 
sind nicht mit den Pauschalsätzen abgegolten 
und können gesondert vom Gewinn abgezo-

gen werden. Nach dem Forstschäden-Aus-
gleichsgesetz erhöht sich im Wirtschaftsjahr 
einer Einschlagsbeschränkung der Betriebs-
ausgaben-Pauschsatz von 65 % auf 90 % und 
für Holzverkäufe auf dem Stamm von 40 % 
auf 65 %.

Eine weitere, sehr wichtige Besonderheit sind 
die verschiedenen Steuersatz-Vergünstigun-
gen. Diese werden gewährt, wenn die ent-
standenen stillen Reserven im Zeitpunkt der 
Holznutzung bei sogenannten außerordent-
lichen Nutzungen geballt realisiert werden. 
Der betreffende – über Jahrzehnte oder sogar 
Jahrhunderte aufgelaufene – Gewinn führt im 
Zeitpunkt seiner Realisierung insbesondere bei 
aussetzenden Betrieben zu einer ungewollten 
Steigerung des Einkommensteuersatzes. Unter 
diese außerordentlichen Nutzungen fallen die 
volks- oder staatswirtschaftlichen Nutzungen, 
soweit sie durch gesetzlichen oder behördli-
chen Zwang veranlasst sind und (für die Praxis 
am wichtigsten) die Kalamitätsnutzungen. Die 
Vorschrift zur Steuerermäßigung ist erheblich 
vereinfacht worden, als nunmehr sämtliche 
Kalamitätsnutzungen unabhängig vom Nut-
zungssatz mit dem halben Steuersatz und – 
soweit der Nutzungssatz überschritten wird 
– mit dem Viertel-Steuersatz besteuert wer-
den. Wichtig für Kleinwaldbesitzer: Betriebe 
mit weniger als 50 Hektar Forstfläche können 
auf die Festsetzung eines Nutzungssatzes ver-
zichten. Hier ist dann pauschal ein Nutzungs-
satz von fünf Festmeter ohne Rinde je Hektar 
zugrunde zu legen.

Bei den Kalamitätsnutzungen handelt es sich 
um Nutzungen, die durch Eis, Schnee, Wind-
bruch oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, 
Insektenfraß, Brand oder ein anderes Natur-
ereignis, das in seinen Folgen den angeführten 
Ereignissen gleichkommt, verursacht werden. 
Schäden infolge höherer Gewalt müssen un-
verzüglich (innerhalb von drei Monaten nach 
Feststellung des Schadens) dem zuständigen 
Finanzamt mitgeteilt werden. Hierfür gibt es 
entsprechende Vordrucke. In dieser Meldung 
sind Art der Fläche, Ursache und Art des Scha-
dens, Zeitpunkt des Schadenseintritts und die 
voraussichtlich anfallende Holzmenge, ge-
trennt nach Holzarten und -alter anzugeben. 
Auch wenn der Schaden zunächst dem Um-
fang und der Höhe nach noch nicht festge-
stellt und auch nicht hinreichend geschätzt 
werden kann, ist die Voranmeldung unverzüg-
lich abzugeben.
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Noch ein paar Worte zur Umsatzsteuer (auch 
Mehrwertsteuer genannt). Hier werden in der 
Praxis viele Fehler gemacht. Der Waldbesitzer 
(unabhängig von der Größe des Forstes) kann 
wählen: pauschalieren oder optieren? Bei der 
Pauschalierung bekommt der Waldbesitzer die 
in seinen Eingangsrechnungen steckende Um-
satzsteuer zunächst nicht erstattet, muss sie 
aber natürlich trotzdem mitbezahlen. Er hat 
also keinen Vorsteuerabzug und bleibt – wie 
der Endverbraucher – auf der Umsatzsteu-
er sitzen. Dafür hat der Pauschalierer einen 
Vorteil: Er schlägt auf seine Umsätze aus dem 
Holzverkauf nicht 19 % Umsatzsteuer auf, 
sondern nur 5,5 %. Der Holzaufkäufer zahlt 
den vereinbarten Holzpreis und die 5,5 % 
obendrauf. Der Waldbesitzer braucht diese 
Umsatzsteuer jedoch nicht wie bei der Optie-
rung (sogenannte Regelbesteuerung) ans Fi-
nanzamt abführen, sondern kann sie behalten 
– dafür aber nur 5,5 % und nicht 19 %. Der 
Holzaufkäufer bekommt diese 5,5 % als Vor-
steuer vom Finanzamt erstattet.

Die Möglichkeit der Optierung wiederum bie-
tet erhebliches Gestaltungspotenzial, da Wald-
besitzer in vielen Fällen auf das Gesamtjahr 
gesehen Umsatzsteuer erstattet bekommen. 
Ein konkreter Vergleich der Möglichkeiten 
würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
In der Zeitschrift „Deutscher Waldbesitzer“, 
Ausgabe 5/2016, hat der Autor diese Frage 
– auch anhand eines Beispiels – konkret be-
leuchtet.
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Generell abzuraten ist bei der Umsatzsteuer 
von der sogenannten Kleinunternehmerrege-
lung. Hier gibt es – wie bei der Pauschalie-
rung – keinen Vorsteuerabzug. Auf die Erlö-
se aus dem Holzverkauf werden jedoch keine 
5,5 % Umsatzsteuer aufgeschlagen, sondern 
0 %. Hier würde der Waldbesitzer auf 5,5 % 
Umsatzsteuer verzichten, die er sonst behal-
ten könnte.

Es zeigt sich, dass die Forstwirtschaft sehr vie-
le steuerliche Besonderheiten aufweist. Jeder 
Waldbesitzer bzw. dessen steuerlicher Berater 
sollte um diese Besonderheiten wissen, da die-
se erhebliche Steuereinsparpotenziale bieten.
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